
 

Merkblatt Tandemflüge am Hochfelln Ausgabe März 2026 

Das gestiegene Aufkommen an Tandemflügen erfordert die Einhaltung spezifischer 
Verhaltensregeln. Damit wir auch in Zukunft alle gut miteinander auskommen, bitten 
wir um Beachtung und Einhaltung dieser Hinweise:  

Verhalten in der Seilbahn 

 Eigene Ausrüstung nicht einzeln am Körper tragen, Packsäcke bitte 
übereinanderstapeln. 

 Tandempiloten oder Passagiere haben kein Vorrecht vor anderen Besuchern. 

 Bittet eure Passagiere frühzeitig zu erscheinen und sich regulär anzustellen. 

Gebühren und Karten 

 Piloten, die nicht im Verein Mitglied sind, zahlen die reguläre Landegebühr. 

 Punktekarten und Saisonkarten sind nicht übertragbar. 

Flyer-Regelung 2026 

 Geplant ist ein Tandem-Flyer-Halter an der Talstation der Seilbahn. 

 Gebühr pro Fläche: 150ௗ€, Kontakt Tourist Info Bergen, Wolfgang Helldobler 

Verhalten am Startplatz 

 Gurtzeug anlegen und Einweisung durchführen vor dem Auslegen des 
Schirms. 

 Menschenansammlungen am Südost-Startplatz vermeiden; bittet die 
Zuschauer oberhalb des Startplatzes am Weg zu bleiben. 

Rücksichtnahme & Sicherheit 

 Rücksichtsvoller Umgang beim Starten, Fliegen und Landen mit anderen Solo- 
und Tandempiloten wird als selbstverständlich angenommen. 

 Am Südost-Startplatz ist besonders auf den Weg unterhalb zu achten.  

 Gegenseitige Unterstützung unter den Piloten (z.ௗB. beim Auslegen des 
Schirms). 

  



 

Startrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landeplatz 

  
 

 Landevolte bei mehreren Piloten beachten. 

 Nach der Landung sofort zum Abbauplatz gehen. 

 Schotterweg darf nicht befahren werden. 

Wir wünschen euch eine schöne und unfallfreie Tandemsaison mit vielen 
glücklichen Gästen.  
 
Eure Christin 
Hochfellnflieger Bergen e.V. 
Luftaufsicht 

 Nordwest, West, Ost, siehe Skizze an der 
Talstation oder auf Fellnflieger.de 

 Start nach Südwest ist nicht zugelassen.  

 Süd ist ein Drachenstartplatz 

 

 Direkt am Landeplatz an der 
Lindenhofstraße ist das Parken 
nicht gestattet (rot schraffiert).  

 Parken auf der Schotterfläche an 
der Hauptstraße möglich (grün) 


